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Presseerklärunq nach Aktensichtung

Luftnummer "Ostumfahrung" des Braunschweiger Flughafens

Bürgerinitiativen in Braunschweig sind den Angaben im Antwortschreiben des
Ministeriums für Wirtschaft, Straßenbau und Verkehr an die Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg GmbH zur geplanten Ostumfahrung des Braunschweiger
Flughafens nachgegangen. Sie halten nun den Beweis in Händen, dass die am
Flughafen vorbeiführende Grasseler Straße wegen mangelhafter planung in ihrer
Gesamtheit nicht eingezogen werden kann und deswegen auch nicht här;te
gesperrt werden dürfen. :

Die Fakten:

. Die Ostumfahrung ist längst auf Eis gelegt. Dies wurde sowohl der Stadt
Braunschweig als auch der Flughafengesellschaft bereits vor einem Jahr am
21 .122.12.2010 unmissverständlich durch die Nds. Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr erläutert.

. Die Spenung der Grasseler Straße war eine voreilige Faktenschaffu ng. Eine
Einziehung der gesamten Grasseler Straße gibt es nicht.

. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bestätigt den
Sachverhalt mit Schreiben vom 26.1 .2011 an die Flughafengesellschaft:

"Eine Einziehung nach diesem Antrag setzt voraus, dass eine Ostumfahrung
jemals gebaut und als Kreisstraße gewidmet würde. Mit anderen Woften: Die
Einziehung ist abhängig von der Bedingung des Baus der Ostumfahrung. Eine
so/che rsf - wie oben dargestellt - aus rechtlichen Gründen jedoch nicht
zulässig. Damit öntfällt aber die Geschäftsgrund!age des vorgenannten
Antrages [der Flughafengesellschaft auf Einziehung der Grasseler Straße, d.
Verf.l, sodass es insoweit der Anderung des Antrages einschließlich einer
u mfa ssende n Beg rü nd u n g bed arf .

Hinsichtlich einer Einziehung nach g 8 NSfrG gebe ich jedoch Folgendes zu
bedenken: Für die Entscheidung über die Einziehung lst se/bslyerslä ndtich der
Zeitpunkt ypl der Sperrung der Grasse/er Straße maßgeblich. Andernfalls wäre
es ein Leichtes, durch das Setzen von Fakten stets die Voraussetzung einer
Einziehung zu schaffen." (Anlage 1)

Der Sachverhalt wird auch auf eine Anfrage des Abgeordneten Klaus-peter
Bachmann (SPD) im Nds. Landtag im Dokument "N iedeisächsischer Landtao - 16.
Wahlperiode Drucksache 16/41 1 1", ausgegeben am 21.10.2011, bestätigt. (Anfrage
MdL Bachmann in Anlage 2 sowie Antwort Minister Bode in Anlage 3)

Die Bürgerinitiativen fragen:

1. Ist dieser Sachverhalt der Grund, warum sich die Stadt Braunschweig bzw. die
Flughafengesellschaft hierzu nicht weiter äußern und weshalb bei offiziellen
Einwohnerfragen in der letzten Ratssitzung ausweichend geantwortet wird?
(Anlage 4)



2 Verfolgt man deshalb auch keine akzeptable Lösung des durch eine voreilige
Sperrung der Grasseler Straße geschaffenen Verkehrsproblems?

Mit welcher Begründung verheimlichen die städtischen Behörden seit einem
Jahr, dass das Ergebnis vorliegender gutachterlicher Verkehrsvarianten, die
dem Antrag der Flughafengesellschaft auf Ostumfahrung vom 29.09.2010
zugrunde liegen, der Tunnel (eine Unterführung der Grasseler Straße unter
der verlängerten Landebahn.des Braunschweiger Flughafens) ist und keine
der Umfahrungsvarianten? (Anlage 5)

4. lst das der Grund, warum zum 01.01.2012 die überführung der Grasseler
Straße in eine Kreisstraße vollzogen werden soll, ohne Ostumfahrung, ohne
weiiere Planfeststellung und vor allem ohne die sonst noch nötige Beteiligung
der Öffentlichkeit? (Anlage 6)

Der Beschluss auf Herabstufung der Grasseler straße von einer Landesstraße zu
einer Kreisstraße befindet sich bereits am 22.11.2011auf der Tagesordnung des
Bezirksrats Wabe-Schunter-Beberbach, in dessen Bezirk sich das betroffenä
Teilstück der Grasseler Straße liegt, und am 30.1 1 .201 1 auf der Tagesordnung des
Bauausschusses der Stadt Braunschweig.

Bürgerinitiative Waggum
Bürgerinitiative Braunschweig (BIBS)

21.11.2011

J.
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Mein Zeichen (Bei Antwort anoeben)
33-3326-30310 Fh BS

26.01.2011
Ausbau des Verkehrsfl uohafens Rmr rncr.h.n,oi^ irr^rr^r
Anernativenprürunssem-.i"|ffi ,ijäjlthweis'wotrsburs;
Anlage: Protokoll vom über die Besprechung am 21.12.2010

Sehr geehrte Damen und Henen!

Mit schreiben vom 29'09'2010 
F.l,",l * b-:-:q."gt aufgrund der vorgeregten Aussasen zur

flti.äiil:l:*rns nunmehr überdie ursprünsricÄä"niät" ostumfahruns des Hulhafens zu

Meine Auffassung hiezu habe ich-rhnen bereits in der Besprechu ng-an 21.12.2010 mitgeteirt,dessen protokor ars Anrase b"is"füöil;i. t;;;;#;ffi:id kann forsendes sesast we-rden:
Die mir vorgeregten unterlaqenzuder variantenunrersuchung sind ausreichend vorständig. sie
t"Jill':ffi;:iäH"fiTll?'"",*Th"ü';i;;;'öä;'ä::'ä r'r' s bNäis;hä i;''i ,"tl"i',

to t

6. Einziehung der Grasseler Straße

soweit weiterhin am Antraö auf Einziehung der Grasseler straße vom 17.06.200s festgehartenwird, so ist hierzu Folgendäs 
=, u"nict J"itis;";'**- rlra6e vom 1/'06'2005 festg(

Der Antrag auf pranfeststetung.v.om 
17.06.2005 rautet zunächst: ,Es wird beantragt, die Gras-

i,t:'"i!i'.:fi :llnr::ny:*:Tittli::"#gr#:*,:ru*,*i#J,üt;
zum Zei{1"rr-[ der Verkehrsüber!"u" ki"i*iiäää-_'1",i'_'*irt"", *ira.,
Eine L' n .,' j''g nach diesem Antrag seEt voraus, dass eine ostumfahrung jernr{s gebaut undals K*i"''tr-rre gewidmet würde. rr,|it-"na"irn wiriJn-löil'ein=i"t ung ist abhä:r. ,3 üon der Be-drngqng d{is Baus der ostumfahrung. gi"" ,"r"'n"'i"i' -iÄ oben dargesteflt _ aus rechflichenLirundu. jedoch nicht zurässig. Dam-it entfärrt 

"u"r 
a':" cäi-chaftsgrunatage des vorgenanntenAntrases, sodass es insoureiiJerÄna";;ö';ä]ä"ä[äinschrießrich 

einer umfÄsendenöegrundung bedarf (s. oben).

Hinsichtlich einer Einziehung nach g 8 NStrG gebe ich jedoch Forgendes zu bedenken:
Für die Entscheiduno über d;e,.Einziehung ist selbstverständrich der Zeitpunkt vor der sperrungder Grasserer shaßä maßoebr,crr.nnaä..iäü*ää!räil'l"r.htes, 

durch das setzen von Fak-ten stets die Voraussetzun-g einer ginziefrung ;l.;;Jnl '

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftraoe

t l'lt
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Klaus-Peter Bachmann (SPD) 18. Juli 201i

Kleine Aafrage
zur schriftlichen Beantwortung durch die Landesregierung

gemäß $ 46 der Geschäftsordnung des Niedersächsischen Landtages

Welche konkrete Planung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr gibt es für die zukünftige ,,Umfahrung'o des Forschungsflughafens in
Braunschweig?

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Start- und Landebahn des Flughafens
Braunschweig-Wolfsburg wurde bereits im November 2010 die ,,Grasseler Strasse" in
Braunschweig dem Verkehr entzogen. Für die Bürgerinnen und Bürger der an den Flughafen
angrenzenden Braunschweiger Stadtteile aber auch frir die Verbindung il die Gemeinden des

- anglenzenden Landkreises Gifhorn ergeben sich seitdem entsprechende Beeinträchtigungen
und unzumutbare Umleitungsstrecken.

Stadtverwaltung und Rat der Stadt Braunschweig favorisieren eine ,,Ostumfahrung" der
verlängerten Start- bzw. Landebahn.

. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat in seinem Urteil zum Flughafenausbau festgelegt,
dass die ,,Ostumfahrung" nur realisierbar ist, wenn alle anderen Altemativen nicht zumutbar
sind. Aus diesem Grunde wurde diesbezüglich ein Gutachten in Auffrag gegeben, das vom
Braunschweiger Oberbürgermeister Dr. Hoffmann bereits im Juni 2010 - also vor mehr als
einem Jahr - in einer Bürgerversammlung der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Seit diesem Zeitpunkt gibt es keine konlreten lnformationen mehr. Weder von der
Flughafengesellschaft, noch von der Stadt Bmunschweig, noch von der Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr werden derzeit den Bürgerinnen und Bürgem verbindliche
Antworten auf die Frage gegeben, wie und wam es mit der Thematik ,,Ostumfahrung" weiter
geht.

Vor diesem Hintergtund frage ich die Landesregierung:

1. Wie weit ist die Planfeststellung oder befindet sie sich immer noch im
Fehlerbehebun gsverfahren?

2. Liegt das erstellte Gutachten der Landesbehörde bereits vor?
3. Wennja, wann werden die notwendigen Gespräche mit der Flughafengesellschaft

terminiert?
4. Werden die betroffenen bzw. interessierten Bürgerinnen und Bürger in nächster Zeit

infonniert oder sind sie auf Zeitungsrecherchen angewiesen?
5. Ist die ,,Ostumfahrung" eventuell aus naturschutzrechtlichen Gründen nunmehr doch

nicht realisierbar?
6. Soll der derzeitige Bearbeitungs- bzw. Planungsstand vor der Kommunalwahl arr 1 1.

September 2011 nicht mehr öffentlich werden?
7. Wann ist in diesem Zusammenlang mit dem Abschluss des Verfahrens zu rechnen?

Gez. Klaus-Peter Bachmann
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Welche k Planung der Landesbehörde für Straßenbau
für die "Umfahrun g" des Forschungsflughafens in
- Kleine Anfrage
- LT-AZ. llt721- I

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD)

vom 15.01.07 wurde die Rechtsgrundlage zum Ausbau des Ver-
kehrsflughafens geschaffen. Das OVG Lüneburg wjes im Mai 2009 die
Klagen gegen Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig im Wesentlichen zurück. Damit wur-
de die V der Start- und Landebahn um 600m nach Osten vollziehbar,

und Verkehr gibt es
Braunschweig?

genehmigungsfähig sei und bat um Anderung des Antrags. Dies geschah bis-

S€ ko'riei uisere flet.ia gt6r]m S,e urga.e Släri{r^,
v,&*r.1nia.!xrlr\,o!.nr9cüSachsen.rj!

Niede.säcnsisches irinisie".on fiir W.tschaft Aüeit uid Ve*ehr
Positach I 01 30001 tisnnole.

Präsident des Nieder-
sächsischen Landtages
- Landtagsverwallung -
30159 Hannover

Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschafi, Arbeit und Verkehr

hr Zelch€n. Ih,e Nacd.ic

u17214A78

Frar^ ,.:j

E-lVail
nadine.rfi eri.ir@mw.niedersachsen-de
mw-kabinril-lai:dtag@mw.niedersacirsen.de

Durchwanl (05 11) 1 2G llannov€rMein Zeich€n (AeiA wo( €ngeben)

z3-o1424tO02At1A78t
Umfahrung Flugh, Brg.

54 22

Mit

Hinsichtlich einei neu zu bauenden Verbindungsstraße zwischen Grasseler Straße und Tiefe
Straße (sog. ,,östliche Umfahrung") wurde der Planfeststellungsbeschluss wegen unzulänglich
durchgeführter Abweichungsprüiung nach g 34c Abs_3 NNatG 0etzt: I 34 Abs.g BNatSchG) als
ablrennbarer Planungsieil für rechtswidrig und nichi vollziehbar erklärt. Nach Auffassung des
Gerichis wurden zur östlichen Umfährung nicht hinreichend unteisucht. [Jber den
Antrag aul der Pläne für eine östliche Umfahrung hat die Planfeststellungsbehörde
auf der Basis Unterlagen (erneut) zu entscheiden (Fehlerbehebungsveriahren).

n (Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH) legte im Oktober 2010 der
(NLSIBV) ergänzende Unterlagen vor. Die NLSTBV teilte der Vorha-

bensträgerin mit vom 26.01.201 'l mit, dass die östliche Umfahrung wegen zumutbarer

Die

Alternativen
her nicht.

Der nördliche Verlauf der Landesslraße 293 bis zum OT Bevenrode soll zur Kreisstraße abge-
stufl werden. Eine entsprechende Umstufungsvereinbarung wurde der Stadt Braunschweig mit
Schreiben der NLSTBV vom 16.02.2011vorgelegt. Am 01.06_2011 wude die L 293 im Aus-bau-
bereich des Flughafens bereits rechtskräftig eingezogen. Die NLSTBV selbst hat keine pla-
nungsabsichten,,da sie nicht Vorhabensträgerin ist"

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen namens der Landesregierung wie folgt:

Zu 1.: ,

Auf die Vorbemerkung wird verwiesen.

Noid/Lg relz 290 533 0o Konh rt6 02 312
i3AN, OE942505 iO00 0106 022312
swFr ,elc NoLA Da u H

,I
lI I Drdnsro.bauder T.r.Jon Tot.hr.. -.- lPaicbn3Lhnt 05') ?00 ,C5,1).iG5/lO,-- * ' lr:no5wär, ,05 r,, 2oe7 7B



Zu 2. und 3.:
Oie Vornäoenstragerin hat der Planfeststellungsbehörde Unterlagen zur Beudeilung deröstli-

-2-

Objektivitäl und Neutralität der Planfeststellungsbehörde kann hierzu im jetzi-

rdium keine abschließende Aussage getroffen werden'

Fehlerbehebungsverfahrens ist dezeit nicht absehbar'

chen Umfahrung ünd der in Betracht kommenäen Alternativen vorgelegt ob hierin das vom

öneruorgermei":ter der Stadt Braunschweig vorgestellte Gutachlen Eingang gefunden hat'. kann

.uit"n, i", lunO"rregierung nicht beurteiliwe6n. Sie war in die Bürgerversammlung nicht

eingebunden. im rÜbrigon wird auf die Vorbemerkung verwiesen'

Zu 4. und 6: ,

Eine dfentticnfeitsbeteiligung ändet im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens statt ?i9lt.
Jiäi.tJ. oä v*näiä"üraö",ii oz* ce, stadt Braunschweig zu diesem Thema sind der NLSTBV

nichi bekannt. :

Zu 5.:
Aus Gründen
gen V

Zu 7.:
Der Abschluss

Jörg Bode
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Umfahrung des Flughafens'Braunschweig'Wolfsburg (Waggumer Umfahrung)

Anlässlich der Ratssitzung am 8.11.2011 wurde eine Einwohnerfrage zur umfahrung

des Braunschweiger Flughafens gestellt:

"Wie beurteilt die Verwaltung die Sinnfälligkeit der für 145.000 Euro neu
gestalteten Waggumer Umfahrung angesichts einer Beschilderung zur

Umfahrung eben dieser Umfahrung?"

Laut Tonaufzeichnung der betreffenden Ratssitzung beantworteten Sie die

Frage wie folgt:

Anbindunq an die Ostumfahrung kostengtln lich . Entgegen der f
von uro hat der Ausbau im jetzigen Zustand 1 15.000

Euro gekostet."

Die gestellte Frage nach der sinnfälligkeit der neu gestalteten waggumer umfahrung

angäsichts einer-Beschilderu ng zur Umfahrung eben dieser Umfahrung haben Sie
jedoch mit keinem Wort angesprochen, geschweige denn beantwortet.

lch wäre lhnen daher für die Beantwortung folgender Fragen dankbar:

1. "Wie beurteilen Sie die simple Nichtbeantwortung einer im Rat der Stadt

Braunschweig gestellten Frage im Angesicht der bei der Fragestellung

änwesenden göwählten Ratsmitglieder und Bürgerinnen und Bürger?"

2. "Wie beurieilten Sie die Sinnfälligkeit der in der Frage angesprochenen neu

gestalteien Waggumer Umfahrung angesichts einer Beschilderung zur

Umfahrung eben dieser Umfahrung?"

,,Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, meinen Damen und Herren, sehr geehrter

tterr Beyer, in der Beantwortung der Frage von Herrn Diplomingenieur Ralf Beyer

beantworte ich lhre zuletzt gestellte Frage so: , Die Umgestaltung der

Einmündung der Straße Am Flughafen in der Grasseler Straße wurde

erforderlich, da der Bereich der vorhandenen Einmündung als Fläche für die

Erweiterung des Flughafens benötigt wurde. Die Einmündung musste dem

planfestgestellten Siöherheitszaun weichen und wurde so verlegt, dass eine..
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Verkeh rsflughafen Braunschweig

l,1t_r:g*llllllll""tsteilung (Ausbau des Forscaungsflughafens Braunschweig)
nler: Afternativenprüfung nach g 34c Abs. 3 NNatSchG

Sehr geehrter Her Rockitt,
sehr geehder Hen von Stülpnageli

91.-9.b^"_ry:,ry.tlungsge.dcht.Lüneburg hat Mifte 2009 entschieden, dass der planfestster-
rungsoescnruss hinsichflich dgr..sgs. 

"ostumrahrung. rechtswiddg uno nicnt vottzietrÄäi ist.G.rund war eine - wegen erhebrichär Eingriffe in t'-ra-tur unolandächaft - n..n s sa. Ätr:'gNNatschG erforderliche, im vorriegenden- Fail jedoch 
"i"r,i 

*igä"gö-üb"ö;iiirü;;;;;_
tragsgegenständrichen straßenpranung hinsic[rflich des Vorha-nde'i."inr uon ]üriuturänAltemativen". lm November 2009 hat d-as Bunoesvemriftungsgericht die urtlii" oJiöVö'
durch. Zwückweisung der hiergegen eingereichten NichtzuräsJungsbeschwerden ueJitiqt;
der Planfeststerrungsbeschruss ist damiamitilerweire im übrigen blstandskcftig.

Bereits Ende des letzten Jahres haben wir mit Blick auf den hinsichtlich der ,ostumfahrung,wieder ,offenen' pranfeststelungsantrag eine Verkehrsuntersuchung in eudag geg;b";,'r,n
das allen weiteren untersuchungen zugnrnde zu legende VerkehrsÄodeil ,, uäfoiär".o Än-schließend haben wir nach Rü_cksprache mit rhnenäie entsprechenden weiteren ünieisu-

;1iruT:i:l*:f:ffi:h?*[

Varianle 2: Tunnel

Aus Sicht der Verkehrsführung stellt diese Variante die günstigste dar, da es durch

Beibehaltung der alten Trasse zu keiner Verschlechterung bezüglich der Fahnivege

und Fahrzeiten kommt.

Auch für den ÖPNV ergeben sich in dieser Variante keine Anderungen.

Diese Variante wird seitens der Rettungskräfte (Polizei, Feuerwehr) bevozugt, da

sich keine Anderungen der Fahzeiten ergeben.

Gravierender Nachteil dieser Variante sind die extrem hohen Kosten sowohl frlr den

Bau des Tunnels als auch für den späteren Betrieb.

t
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Beqründuno:

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) beabsichtigt, die
bisherige Landesstraße L 293 von der Berllner Straße in Gliesmarode bis zur Einmündung Be-
venroder Straße, von der Einmündung Forststraße in Querum bis zur Einmündung Eckeners-
haße südlich des Flughafens und von der Einmündung Am Flughafen in Waggum bis zur-Ein-
mündung der Straße Am lvleerbusch in Bevenrode mit Wirkung zum 1 . Januar 2012 in die Bau-
last der Stad Braunschweig zu übergeben, da sie nicht mehr den Anforderungen einer Landes-
straße im Sirtne des $ 3 Abs.1, Ziffer 1 Nieders. Straßengesetzes (NStrG) entspricht.

Seit der Fertigstellung der Anschlussstelle BS-Wenden haben sich viele Verkehrsbeziehungen
aus den angrenzenden Regionen von der Landesstraße L 293 über die Kreisstraße K 3'1 und
weiter über Bechtsbüttel auf die Autobahn A 391 verlagert. Mit dieser Verlagerung der regiona-
len Verkehre entfällt für das Land die Verpflichtung, den genannten Streckenzug als Landes-
straße zu unterhalten.

Das Umstufungskonzept des Landes sieht aus diesem Grunde im Norden des Stadtgebietes
Anderungen in der Klassifizierung einiger Straßen vor (s. Anlage 1).

Die Landesstraße L 293 wird von Gliesmarode bis Bevenrode (Abschnitte A-H) zur Kreisstraße
abgestuft mit folgenden Ausnahmen:

- Der Abschnitt B-C bleibt Landesstraße mit der Bezeichnung L 625.
- Der Abschnitt D-E wird zusammen mit den bisherigen Gemeindestraßen Eckenerstraße,

Waggumer Weg (Einmündung Eckenerstraße bis Einmündung Hermann-Blenk-Straße)
und Hermann-Blenk-Straße (Waggumer Weg bis Autobahnauffahrt) zur Landesstraße
L 635 aufgestuft (Abschnitt D-K).
Für den Abschnitt l-K (Waggumer Weg ab Höhe der Linksabbiegespur bis zur Autobahn-
auffahrt auf der Hermann-Blenk-Straße) bleibt die Stadt Braunschweig Trägerin der Stra-
ßenbaulast (Ortsdurchfahrt).

- Der Abschnitt E-F wird zur Gemeindestraße abgestuft.
- Der im Bereich der Start- und Landebahnverlängerung des Flughafens beflndliche Teil der

Straße wurde vom Land als Träger der bisherigen Straßenbaulast eingezogen.

Ab Bevenrode wird die im Stadtgebiet Braunschweig befindliche Kreisstraße K 31 und im Land-
kreis Gifhorn die befindlichen Kreisstraßen K 60 und K 62 bis hin zur Autobahn A 391 durch die
NLSTBV zur Landessstraße 293 aufgestuft werden. Ein zusammenhängendes Landesstraßen-
netz ist dann weiterhin gegeben.

Der Text für die Veröffentlichung in der Braunschweiger Zeitung ist als Anlage 2 beigefügt.

gez.

Sommer

Anlagen


